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Vorentwurf zum Bebauungsplan „Über den Springen“ der Gemeinde Sülzetal 
Ortsteil Langenweddingen 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Willborn, 

 

bei Betrachtung der Unterlagen stellen wir fest, dass wir mitnichten hinreichend 

bewerten können, wie sich die geplanten Maßnahmen auf den Standort 

auswirken.  

 

Aus unserer Sicht bedarf es zwingend der Vorlage  

 eines Artenschutzfachbeitrages und  

 eines Umweltfachbeitrages sowie 

 Sämtliche Betrachtungen zur Beeinflussung des Wasserhaushaltes im 

Gebiet 

 

BUND für Umwelt  
und Naturschutz Deutschland e.V. 
Friends of the Earth Germany 
 
BUND Landesverband 
Sachsen-Anhalt e.V. 
 
Fon 0391 / 56 30 78 0 
 
info@bund-sachsen-anhalt.de 
www.bund-sachsen-anhalt.com 
 
 
Christian Kunz 
Landesgeschäftsführer 
Christian.Kunz@bund-st.de 
 
Magdeburg, den 07.11.2022 

Gemeinde Sülzetal 
Fachbereich Bau und Finanzen 
Alte Dorfstr. 26 
 
39171 Sülzetal 
 
vorab per Mail: toeb@gemeinde-
suelzetal.de 
 



Da es sich hierbei um einen Vorentwurf zum B-Plan handelt, gehen wir davon 

aus, dass die umfänglichen Unterlagen im weiteren Verlauf erarbeitet werden.  

Wir bitten sie um eine weitere Beteiligung im Verfahren mit den geforderten 

notwendigen Unterlagen.  

 

 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 
Christian Kunz 

Landesgeschäftsführer 



 

 

NABU Landesverband Sachsen-Anhalt · Schleinufer 18a · 39104 Magdeburg 

NABU Sachsen-Anhalt 

Schleinufer 18a 

39104 Magdeburg 

Telefon +49 (0) 391 561 93 50 

Fax +49 (0) 391 561 93 49 

Mail@NABU-LSA.de 

www.Sachsen-Anhalt.NABU.de 

 

Bankverbindung und Spendenkonto 

Volksbank Magdeburg 

IBAN DE48 8109 3274 0001 6653 16 

BIC GENODEF1MD1 

 

Amtsgericht Stendal 

Registernummer VR 20468 

Steuernummer 101/140/03099 

 

Der NABU Sachsen-Anhalt ist ein staatlich 

anerkannter Naturschutzverband (nach  

§ 63 BNatSchG). Spenden und Beiträge 

sind steuerlich absetzbar. Erbschaften  

und Vermächtnisse an den NABU  

Sachsen-Anhalt sind steuerbefreit. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der NABU Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. nimmt zum o. g. Verfahren wie folgt 

Stellung. 

Bezüglich Punkt 7.7 „Grünflächen“ begrüßt der NABU die geplanten Maßnahmen. 

Bei der Entwicklung der Flächen sollte auf eine Verwendung standortangepasster 

Vegetation geachtet werden. Exoten oder Pflanzen, die einen schlechten Umgang 

mit Trockenstress zeigen, sind hier ungeeignet. Darüber hinaus ist eine Ausweitung 

der Flächen unbedingt erwünscht.  

Zudem sollten störungsfreie Zonen mit verringerter Licht und Lärmbelastung 

eingerichtet werden. 

Das Regenwassermanagement bedarf einer Nachbesserung. Einerseits empfiehlt der 

NABU eine Vergrößerung der zulässigen Fläche. Andererseits sollte der 

Oberflächenabfluss durch eine verstärkte Tiefenversickerung reduziert werden.  

Diese Maßnahmen lassen sich auch auf versiegelten Flächen umsetzen (Stockholmer 

Modell). 

Von großer Bedeutung für den NABU ist darüber hinaus die in Punkt 7.9 

„Artenschutzrechtliche Festsetzungen“ benannte Berücksichtigung streng 

geschützter Arten, insbesondere des Feldhamsters. 

Der Feldhamster (Cricetus cricetus) gehört zu den streng geschützten Arten nach § 7 

Abs. 2 Nr. 14 Bundesnaturschutzgesetz. Aufgrund stark rückläufiger Populationen ist 

er akut vom Aussterben bedroht und bedarf einer deutlichen Berücksichtigung in der 

Bauplanung. 

Grundlage der Berücksichtigung ist die Erfassung der aktuellen Bestandssituation. 

Sofern nicht bereits erfolgt, empfiehlt der NABU eine Kartierung nach „Querfurter 

Methode“. Dabei wird die Fläche entlang von ausgewählten Begehungslinien 

untersucht. Diese ermöglichen eine Beurteilung von ungefähr 6 Meter breiten 

Streifen, die in einem Abstand von ungefähr 30 Metern zueinander liegen. Die 

Anzahl der Begehungslinien wird so festgelegt, dass ungefähr 20 % der Gesamtfläche 

beurteilt werden können. Der Zeitpunkt der Kartierung ist abhängig von der 

angebauten Kultur. 

Gemeinde Sülzetal 

Alte Dorfstraße 26 

39171 Sülzetal 

Landesverband Sachsen-Anhalt 

 

Lukas Jesse Bursee 

Projektmitarbeiter 

 

Tel. +49 (0) 391 561 93 50 

Fax + 49 (0) 391 561 93 49 

Lukas.Bursee@NABU-LSA.de 

 

 

Magdeburg, 01.11.2022 

 

Unser Zeichen  

2022-207 

 

Ihr Zeichen 

Will-str 
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Auf diese Weise lassen sich Besiedelungsschwerpunkt und -dichte einer möglichen 

Feldhamsterpopulation untersuchen. [3] 

Sollten auf der Eingriffsfläche Feldhamster nachgewiesen werden, so müssen diese, 

mithilfe der von Ihnen erwähnten vorgezogenen Artenschutzmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) bedacht werden. 

Die Artenschutzmaßnahmen müssen dabei einen gleichbleibenden 

Erhaltungszustand der Population gewährleisten und einen Populationsbezug zur 

betroffenen Population aufweisen. [4] Idealerweise sollten sie darüber hinaus die 

Lebensbedingungen für die Population verbessern. [3] 

Aufgrund des Ausmaßes des geplanten Bauvorhabens ist nur das Schaffen von 

Ausgleichsflächen und die Umsiedelung betroffener Tiere geeignet, diesen 

Ansprüchen zu genügen. 

Beim Feldhamster handelt es sich um Kleinsäuger mit kurzer Lebensdauer, früher 

Geschlechtsreife, hoher Reproduktionsrate und hoher Mortalität handelt (sog. r-

Strategen). Für eine erfolgreiche Umsiedelung benötigt es daher entweder viele 

Tiere oder Bedingungen für eine schnelle erfolgreiche Reproduktion. 

Die Umsiedelung sollte entweder im sehr zeitigen Frühjahr oder dem Spätsommer 

erfolgen. Die Wahl des genauen Zeitpunkts ist dabei von mehreren Faktoren 

abhängig und muss fallbedingt entschieden werden. [2] 

Für die Ausgleichsflächen gilt, dass sie in Beschaffenheit und Bewirtschaftung den 

Ansprüchen der angesiedelten Spezies entsprechen müssen. [3] Ihre Größe richtet 

sich nach dem Umfang des Eingriffs, wobei neben dem Eingriff in die derzeit 

existierende Population auch der Verlust an potentiellen Lebensraum berücksichtigt 

werden muss. Dies entspricht dem zentralen Ziel des Feldhamsterschutzes, ein 

gesundes Populationswachstum zu fördern und eine stabilen Populationsgröße zu 

ermöglichen. 

Um diesen Anforderungen zu genügen empfiehlt der NABU mindestens die 

Umsetzung folgender Maßnahmen: 

Der NABU empfiehlt alle für den Feldhamster potentiell bewohnbaren 

Flächen innerhalb des Planungsgebietes auszugleichen. Dabei sollte je 

verlorenem Hektar mindestens ein halber Hektar Ausgleichsfläche geschaffen 

werden. Dadurch wird der Verlust an Lebensraumkapazität verringert und die 

Möglichkeit einer zukünftigen Wiederausbreitung des Feldhamsters erhalten. 

Welche Flächen als potentiell bewohnbar gelten, muss im Rahmen eines 

eigenen, vorangestellten Flächenmonitorings erfolgen und richtet sich nach den 

Ansprüchen des Feldhamsters an seinen Lebensraum. 

Die Ausgleichflächen sollten feldhamstergerecht bewirtschaftet werden, 

beispielsweise durch den Anbau Feldhamster-günstiger Kulturen und einer 

späten Ernte. 

Der NABU empfiehlt auf mindestens 14,5 Hektar der Ausgleichsfläche 

Feldhamsterkernflächen mit Mutterzelle anzulegen, die nach dem 

Braunschweiger Modell bewirtschaftet werden.  
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Diese Kernflächen dienen als zentraler Ort des Ausgleichs und bieten 

umgesiedelten Tieren gute Bedingungen eine stabile Kernpopulation 

auszubilden. Dadurch wird in den Folgejahren ein Populationswachstum mit 

Abwanderungen in angrenzende Gebiete ermöglicht.  

Als Basis für das Ausmaß der Kernflächen dienen die bereits beschlossenen 

Artenschutzmaßnahmen im Gewerbegebiet „Eulenberg“. Aufgrund der sogar 

größeren Größe des vorliegenden Plangebiets ist dieser Vergleich angemessen. 

Das Braunschweiger Modell als Bewirtschaftungskonzept fand bereits vielfältige 

Anwendung und ist geeignet die Bedürfnisse des Hamsters vollkommen zu 

decken. [1] 

Der NABU spricht sich zudem dafür aus, den Erfolg der Maßnahmen mithilfe 

einer jährlichen Feinkartierung zu überwachen. Dabei sind sowohl die 

Kernflächen als auch die angrenzenden Flächen zu untersuchen. 

Sollten 5 Jahre nach Umsetzung der Maßnahmen keine Zweifel am Erfolg der 

Umsiedlung bestehen, kann zu einer Überprüfung aller drei Jahre übergangen 

werden. Dieses Monitoring sollte mindestens 30 Jahre lang erfolgen. Bleibt eine 

fehlende positive Entwicklung der Population aus, müssen die Ursachen 

ermittelt und korrigierende Maßnahmen ergriffen werden. 

Durch diese Maßnahmen wird auch der besorgniserregenden Situation der 

Feldhamsterpopulation im Raum Magdeburg Rechnung getragen. Wurden auf der 

Fläche des Gewerbegebiets Eulenberg, südwestlich von Magdeburg 2009 noch 145 

Feldhamsterbaue nachgewiesen, waren 10 Jahre lediglich 3 Baue. [5] [6] Nur durch 

die Umsetzung umfangreicher und konsequenter Artenschutzmaßnahmen kann 

dieser Abwärtstrend gestoppt und ein langfristiger Erhalt des Feldhamster 

ermöglicht werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i. A. Lukas Jesse Bursee 

Projektmitarbeiter 

NABU Sachsen-Anhalt 
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Katja Woebse - WG: Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde 
Sülzetal, Ortsteil Langenweddingen

Von: Sträter, Frauke <Frauke.Straeter@gemeinde-suelzetal.de>
An: Katja Wöbse <katja.woebse@spa.magdeburg.de>
Datum: 02.11.2022 10:19
Betreff: WG: Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde Sülzetal, 

Ortsteil Langenweddingen

VG

Frauke Sträter

Von: Henschler, Nele <Nele.Henschler@lvwa.sachsen-anhalt.de> 

Gesendet: Freitag, 28. Oktober 2022 08:53

An: toeb@gemeinde-suelzetal.de

Betreff: Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde Sülzetal, Ortsteil 

Langenweddingen

Sehr geehrte Frau Sträter,

als Träger öffentlicher Belange teile ich Ihnen mit, dass mit dem Vorentwurf des Bebauungsplans "Über 

den Springen" der Gemeinde Sülzetal, Ortsteil Langenweddingen keine wahrzunehmenden Belange in 

Zuständigkeit des Referates 404 – Wasser – berührt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Nele Henschler

-- 

Nele Henschler

Referat Wasser

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Dessauer Str. 70

06118 Halle (Saale)

Tel.: +49 345 514-2162

E-Mail: nele.henschler@lvwa.sachsen-anhalt.de

Internet: www.sachsen-anhalt.de

_______________________________________________

Sachsen-Anhalt
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Katja Woebse - WG: Sülzetal-3508/2022.BP-OT Langenweddingen, Über den Springen

Von: Sträter, Frauke <Frauke.Straeter@gemeinde-suelzetal.de>
An: Katja Wöbse <katja.woebse@spa.magdeburg.de>
Datum: 02.11.2022 10:23
Betreff: WG: Sülzetal-3508/2022.BP-OT Langenweddingen, Über den Springen

VG
Frauke Sträter

Von: Heinrich1, Birgit <Birgit.Heinrich1@lvwa.sachsen-anhalt.de> 

Gesendet: Freitag, 28. Oktober 2022 08:44

An: toeb@gemeinde-suelzetal.de

Betreff: Sülzetal-3508/2022.BP-OT Langenweddingen, Über den Springen

Vorhaben:
Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde Sülzetal, 
Ortsteil Langenweddingen

Stadt: Sülzetal

Ortsteil: Langenweddingen

Landkreis: Landkreis Börde

Aktenzeichen: 21102/01-3508/2022.BP

Kurzbezeichnung: Sülzetal-3508/2022.BP-OT Langenweddingen, Über den Springen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach § 78 Abs. 1 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt haben die Gemeinden das gesamte auf 

ihrem Gebiet anfallende Abwasser einschließlich des in Kleinkläranlagen 
anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers zu beseitigen.

Der geplante Hightech- Park soll sich über die Flächen von drei Gemeinden erstrecken (Magdeburg, 

Sülzetal, Wanzleben). 

Für die Gemeinden gibt es verschiedenen Möglichkeiten auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung 

zusammen zu arbeiten. Die entsprechenden Vereinbarungen dazu sind nach derzeitigem Kenntnisstand 

noch nicht getroffen.

Inhalt des Bebauungsplanes "Über den Springen" ist hinsichtlich der Abwasserentsorgung lediglich, 

dass das Plangebiet abwasserseitig noch nicht erschlossen ist und das eine neue Kläranlage im Gebiet 
errichtet werden soll.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Heinrich

-- 
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Birgit Heinrich

Referat 405 - Abwasser

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Dessauer Straße 70

06112 Halle (Saale)

Tel. : +49 345 514 2859

E-Mail:Birgit.Heinrich1@lvwa.sachsen-anhalt.de

Internet: www.sachsen-anhalt.de

_______________________________________________

Sachsen-Anhalt
#moderndenken
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Katja Woebse - WG: Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde 
Sülzetal, Ortsteil Langenweddingen

Von: Sträter, Frauke <Frauke.Straeter@gemeinde-suelzetal.de>
An: Katja Wöbse <katja.woebse@spa.magdeburg.de>
Datum: 24.10.2022 14:00
Betreff: WG: Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde Sülzetal, 

Ortsteil Langenweddingen

Weiter Mail

i.A. Rößler

Von: Scholz, Anja <Anja.Scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de> 

Gesendet: Mittwoch, 19. Oktober 2022 14:22

An: 'toeb@gemeinde-suelzetal.de' <toeb@gemeinde-suelzetal.de>

Betreff: Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde Sülzetal, Ortsteil 

Langenweddingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersende ich Ihnen die Stellungnahme des Referates 407 zu dem o. g. 

Bebauungsplan:

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den Vorentwurf des hier 

benannten Bebauungsplanes vertritt die Naturschutzbehörde des Landkreises Börde.

Hinweis:

Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht sind zu beachten. Ich verweise in diesem 

Zusammenhang insbesondere auf § 19 BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensgesetz (vom 

10. Mai 2007, BGBl. Teil I S. 666) sowie auf die §§ 44 und 45 BNatSchG.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Scholz

--

Anja Scholz

Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Dessauer Straße 70

06118 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 514 2615

Fax: (0345) 514 2118

E-Mail: anja.scholz@lvwa.sachsen-anhalt.de

Internet: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-

entwicklung/
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Katja Woebse - WG: Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde 
Sülzetal, Ortsteil Langenweddingen

Von: Sträter, Frauke <Frauke.Straeter@gemeinde-suelzetal.de>
An: Katja Wöbse <katja.woebse@spa.magdeburg.de>
Datum: 07.11.2022 06:55
Betreff: WG: Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde Sülzetal, 

Ortsteil Langenweddingen

VG

Frauke Sträter

Von: Hermann, Renate <Renate.Hermann@lvwa.sachsen-anhalt.de> 

Gesendet: Freitag, 4. November 2022 08:16

An: toeb@gemeinde-suelzetal.de

Betreff: Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde Sülzetal, Ortsteil 

Langenweddingen

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB

Hier: Stellungnahme der oberen Immissionsschutzbehörde

Vorhaben:
Vorentwurf Bebauungsplan "Über den Springen" der Gemeinde Sülzetal, 
Ortsteil Langenweddingen

Stadt: Sülzetal

Ortsteil: Langenweddingen

Landkreis: Landkreis Börde

Aktenzeichen: 21102/01-3508/2022.BP

Kurzbezeichnung: Sülzetal-3508/2022.BP-OT Langenweddingen, Über den Springen

Der in Rede stehende Bebauungsplan sieht die Festsetzung von Gewerbe- und 
Industriegebieten auf einer 526 ha großen, bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche im 
Nordosten der Gemeinde Sülzetal zur Entwicklung eines interkommunalen Hightech-Parks vor. 

Im Bebauungsplan-Geltungsbereich befinden sich an der B81 ein Einzelgehöft im 
Außenbereich sowie eine Kleingartensiedlung. Die nächstgelegenen Immissionsorte außerhalb 
des Geltungsbereichs sind Schleibnitz (etwa 1,3 km), Buch (Stadt Wanzleben, etwa 1,2 km) 
und Langenweddingen (Gemeinde Sülzetal, etwa 300 m). 

Zum Schutz des Einzelgehöfts und der umliegenden Wohnnutzung vor Immissionen aus dem 
Plangebiet wird zum einen die Art der baulichen Nutzung pauschal über eine Festsetzung 
anhand der Abstandsliste des Rd.Erl. des MLU vom 25.08.2015 -33.2/4410 "Abstände 
zwischen Industrie- und Gewerbegebieten im Rahmen der Bauleitplanung unter 
Berücksichtigung des Immissionsschutzes" (Abstandserlass) beschränkt. Zum anderen sollen 
flächenbezogene Schallleistungspegel auf Grundlage eines noch durchzuführenden 
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schalltechnischen Gutachtens festgesetzt werden. Aus Sicht der oberen 
Immissionsschutzbehörde werden folgende Ergänzungen empfohlen: 

1. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob Festsetzungen anhand der Abstandsliste für einen 
Hightech-Park dieser Größe geeignet sind, da sich eine Anlage auf Grund der großen 
räumlichen Ausdehnung über einen Abstand von 100 bis knapp 3.000 Meter zum 
Bezugspunkt erstrecken könnte. Hier würde es möglicherweise zu ungewollten Härten 
kommen. Daher sollte eine Ergänzung dahingehend erfolgen, dass sich die Festsetzung 
nicht auf die gesamte Anlage, sondern auf Betriebseinheiten bezieht.

2. Der Abstandserlass mit der Abstandsliste soll primär den Schutz von Wohngebieten 
sichern. Bei dem Einzelgehöft handelt es sich allerdings um eine Splittersiedlung im 
Außenbereich mit eingeschränktem Schutzanspruch gegenüber Immissionen. Daher 
wird in Anlehnung an Nr. 3.3.1.1 des Abstandserlasses zur Vermeidung von allzu 
großen und unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall aufhebbaren 
Beschränkungen empfohlen, im Bebauungsplan Ausnahmemöglichkeiten für 
Anlagenarten des nächst größeren Abstandes der Abstandsliste nach § 31 Abs. 1 
BauGB zu eröffnen.

3. Des Weiteren sollte im Sinne von 3.2.2.6 des Abstandserlasses die textliche 
Festsetzung 1.1 dahingehend ergänzt werden, dass bei den mit (*) gekennzeichneten 
Betriebsarten die Abstände der übernächsten Abstandsklasse zugrunde gelegt werden 
können. Die mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten sind ausschließlich oder weit 
überwiegend aus Schallschutzgründen in die Abstandsliste aufgenommen und sollen 
den Schutz reiner Wohngebiet sichern.

Im Auftrag       

Hermann 

--

Renate Hermann

Referat Immissionsschutz 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Dessauer Straße 70

06118 Halle (Saale)

Tel.: 0345 514 2795

Fax: 0345 514 2512

E-Mail: renate.hermann@lvwa.sachsen-anhalt.de

_______________________________________________

Sachsen-Anhalt
#moderndenken
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Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Über den Springen“ Stand 
September 2022 

zu Punkt 8. Umweltrechtliche Belange 

Das für die Stellungnahme zugrundeliegende Dokument „Begrünung zum Bebauungsplan „Über den 
Springen“ Vorentwurf“ ist bezüglich den Informationen zu den Umweltrechtlichen Belangen wenig 
aussagekräftig.  

Bezüglich des Artenschutzes, hier zur Art, Feldhamster (Cricetus cricetus), sind folgende Sachverhalte 

anzumerken: 

 

Es gilt der Grundsatz, dass je höher die Bedeutung der Flächen für den Feldhamster und je größer die 

Flächeninanspruchnahme für das Bauvorhaben ist, desto geringer sind die Möglichkeiten, die Folgen 

ohne Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbote zu bewältigen oder überhaupt zu kompensieren 

(Breuer, 2016, S.188). 

 

 Das Plangebiet liegt im Vorkommensgebiet des Feldhamsters, somit muss eine aktuelle 

Erfassung auch zwingend im Umfeld des Plangebiets erfolgen. Mit Hinblick auf das akute 

Tötungsrisiko ist ein Radius von 500 Meter um das Plangebiet zu untersuchen (Breuer 2016, 

S.184; Deutsch Wildtier Stiftung 2022, S.15). 

 Für die Beurteilung des Erhaltungszustands müssen großflächig aktuelle Daten erhoben und 

berücksichtigt werden. Entscheidend ist, ob die Gesamtheit der Populationen in ihrem 

natürlichen Verbreitungsgebiet, das über das Plan- bzw. Vorhabengebiet hinausreicht, als 

lebensfähiges Element erhalten bleibt (BVerwG, Urt. v. 06.11.2013 – 9 A 14.12, Rdn. 130). 

 Eine Feinkartierung ist bei allen Eingriffen, unabhängig von der Größe des Vorhabens 

durchzuführen. 

 Die erhobenen Daten sind in zentrale Landesdatenbanken einzupflegen. 

 Sobald ein Vorkommen des Feldhamsters bestätigt wird, auch im Umkreis von 500 Metern, 

muss in der Bauleitplanung ein funktionierender Ausgleich durch CEF-Maßnahmen 

(„continued ecological functionality“) und FCS-Maßnahmen („favorable conservation status“) 
erfolgen.  

 Eine natürliche Abwanderung der Individuen vom Plangebiet erfüllt die Voraussetzung einer 

CEF-Maßnahme (Breuer 2016, S,187).  

 Der Ausgleich muss nach dem Prinzip des Flächen-Ausgleichs durchgeführt werden (Breuer, 

2016). Hierfür sind die Ansätze vom 1:1 Ausgleich oder 1:0,5 Ausgleich durchzuführen.  

 

Einschätzung für das Plangebiet 

 Das Plangebiet liegt in der Magdeburger Börde, im zentralen Vorkommensgebiet des 

Feldhamsters. Feldhamsternachweise sind im dortigen Raum kontinuierlich über längere 

Zeiträume bekannt. Aktuell wurden in einem Teilgebiet im unmittelbaren Umkreis des 

Plangebiets bereits Feldhamsternachweise bestätigt (Erfassung Plangebiet Eulenberg). Auch 

wurde im Rahmen des BfN-Projektes Feldhamsterland Nachweise im Umkreis des Plangebiets 

erfasst. 

 Weitere aktuelle Nachweise im und im Umkreis des Plangebiets sowie zum Erhaltungszustand 

sind nicht bekannt bzw. müssen erfasst werden. 

 Aufgrund des seit fast 20 Jahren schlechten FFH-Erhaltungszustandes, der sich in einer 

großräumig geringen Dichte (< 1 Bau/ha) widerspiegelt, sind alleinige CEF-Maßnahmen nicht 

ausreichend, da der räumliche Zusammenhang nicht gegeben ist. Eingriffe müssen so in die 



Ausnahme nach §45 Abs. 7 Nr. 5BNatSchG gehen und es müssen Favorable Conservation 

Status-Maßnahmen durchgeführt werden. 

 Die Größe des Plangebiets von 526 ha bietet Lebensraum für ganze Populationen, eine 

Bebauung der Fläche kann so zum Erlöschen ganzer Populationen führen. Negative 

Konsequenzen bezüglich der Lebensraum-Fragmentierung, auch im Hinblick auf die Gesamt-

Population in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, müssen daher zwingend berücksichtigt 

und in der Größe der Kompensationsfläche aufgefangen werden. 

 

Anforderungen an die Kompensation 

 Die Kompensationsflächen müssen an Populationsräumen angrenzen, die nachweislich aktuell 

mindestens eine Dichte von 1 Bau/ha haben.  

a. Ist das nicht möglich, muss eine aktuelle Kartierung den Populationszustand für den 

jeweiligen Raum einschätzen.  

b. Kompensationsräume, die eine geringere Dichte von 1 Bau/ha vorab aufweisen, müssen so 

großräumig gestaltet werden, dass sie eine überlebensfähige Population (mind. 500 ha) mit 

Maßnahmen beherbergen können.  

 Für den Ausgleich müssen geeignete Flächen gefunden werden. Hierbei sind die 

Anforderungen an die Bodenqualität für den Wühler sehr entscheidend. Es müssen 

tiefgründige Böden mit niedrigem Grundwasserstand innerhalb des Verbreitungsgebiets sein. 

Bodenpunkte von 80 und mehr können als Orientierungswert herangezogen werden. 

 Die Kompensationsziele und die Messgröße für eine Erfolgskontrolle sind in der Zulassung des 

Eingriffs anzugeben (zeitliche und sachliche Vorgaben für die Maßnahmendurchführung, die 

zielbestimmende Anzahl Bau/ha, Haarproben zur genetischen Untersuchung usw.). 

 Ein Nachbesserungsvorbehalt bzw. Vorbehalt für Abhilfemaßnahmen i.S. von §4c BauGB muss 

verankert werden. 

 Ein unabhängiges Monitoring muss für alle Maßnahmen zunächst engmaschig, dann im 

Intervallzeitraum festgehalten werden. 

 Die Kompensationsflächen müssen gesichert werden, solange der Eingriff vorliegt. 
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